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Abstract: Wettbewerb und Regulierung werfen sowohl aus einer wirtschafts- als 

auch aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive interessante Fragestellungen 

auf und haben daher in beiden Disziplinen umfangreiche Beachtung gefunden. Der 

vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über beide Herangehensweisen. Dabei wer-

den zunächst die grundlegenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten offengelegt 

(Abschnitt 2), bevor die disziplinären Schwerpunkte in der Analyse vorgestellt, und 

aus Sicht der jeweils anderen Disziplin kommentiert werden (Abschnitte 3 und 4). 

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass beide Sichtweisen in erster Linie komplementär 

sind und sich gegenseitig befruchten können. 
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1. Einleitung 

Wettbewerb und Regulierung aus einer interdisziplinären, nämlich sowohl wirt-

schafts- als auch politikwissenschaftlichen Perspektive zu betrachten, ist aus vieler-

lei Gründen ein gewinnbringender Ansatz. Vordergründig lohnt sich diese polit-

ökonomische Sichtweise vor allem deshalb, weil der Forschungsbeitrag der beiden 

Disziplinen genau spiegelverkehrt verortet ist: der Beitrag der Ökonomie liegt vor 

allem im Bereich Wettbewerb, der Beitrag der Politologie im Bereich Regulierung. 

Bei genauerem Hinsehen erweisen sich auch die unterschiedlich gelagerten For-

schungsinteressen als komplementär: während die Wirtschaftswissenschaftlerinnen 

vor allem die unmittelbaren Wettbewerbseffekte in den Blick nehmen, interessieren 

sich die Politikwissenschaftler vor allem für die marktsteuernden Eingriffe, seien sie 

nun wettbewerbsbehördlicher oder regulierungsbehördlicher Natur. Diese Varianz 

bzgl. Forschungsbeitrag und -interesse machen wir uns zu Eigen, um unseren in-

terdisziplinären Beitrag zu gliedern. Zunächst werden wir die Unterschiede der dis-

ziplinären Zugänge einführend aufzeigen (Unterkapitel 2), um dann sukzessive die 

ökonomische Domäne der Analyse von Wettbewerbswirkungen (Unterkapitel 3) 

sowie die politologische Domäne der Analyse regulativer Eingriffe (Unterkapitel 4) 

vorzustellen. Diese disziplinären Zugänge werden aus Sicht der jeweils anderen Dis-

ziplin kommentiert, und in den Schlussfolgerungen im Sinne einer transdisziplinä-

ren, politökonomischen Rezeption zusammen geführt. 

 

2. Disziplinäre Zugänge: Wettbewerb und Regulierung aus wirtschafts- und 

politikwissenschaftlicher Perspektive 

In der ökonomischen Disziplin herrscht eine klare Trennung zwischen Wettbe-

werbsökonomik und Regulierungsökonomik als Subdisziplinen der Wirtschaftswis-

senschaft. Hingegen werden wettbewerbsbehördliche und regulierungsbehördliche 

Eingriffe in der Politikwissenschaft weitgehend als Einheit, nämlich als Varianten 

der regulativen Politik, verstanden.  
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2.1. Wettbewerbsökonomik und Regulierungsökonomik als Subdisziplinen der 

Wirtschaftswissenschaft 

In den Wirtschaftswissenschaften werden sowohl die Wettbewerbsökonomik als 

auch die Regulierungsökonomik in der angewandten Mikroökonomik verortet. Tra-

ditionellerweise findet auch der Begriff der Industrieökonomik für die theoretischen 

Grundlagen beider Bereiche Anwendung, während der wirtschaftspolitische Bezug 

in einer Verwandtschaft zur politischen Ökonomik zum Ausdruck kommt. Das 

wettbewerbs- und regulierungsökonomische Denken setzt am Primat des Marktes 

als dezentraler Koordinationsmechanismus von Angebot und Nachfrage an. Dies 

geht auf den Nachweis der Unmöglichkeit einer zentralisierten Koordination indivi-

duellem Angebots- und Nachfrageverhalten (Hayek 1945, 1968) zurück, weswegen 

ein dezentraler Koordinationsmechanismus benötigt wird, um knappe Güter zu 

bewirtschaften. Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur hat zudem herausgear-

beitet, dass wettbewerbliche Märkte als dezentraler Koordinationsmechanismus 

eine Reihe von gesellschaftlichen Vorteilen aufweisen: sie steigern die Wohlfahrt 

(verstanden als Ausstattung der Volkswirtschaft mit knappen Gütern) durch eine 

effiziente Allokation (= Verteilung der Produktionsfaktoren auf die Anbieter), die 

Schaffung von Innovationsanreizen (dynamische Effizienz), der Förderung der Kon-

sumentensouveränität (Anpassung der Güterproduktion an die Präferenzen der 

Nachfrager) und adaptive Effizienz (Anpassungsfähigkeit der Volkswirtschaft an 

exogene Schocks und Krisen). Zudem bedingen sich wirtschaftliche Freiheit und 

wettbewerbliche Märkte gegenseitig (Röpke 1949; Eucken 1952). Wird bejaht, dass 

Konsumenten frei entscheiden dürfen, was sie wann bei wem kaufen, dann ent-

steht zwangsläufig Wettbewerb zwischen Anbietern. Das Gleiche gilt, wenn Ge-

werbe- und Berufswahlfreiheit bejaht wird; auch dann entsteht zwangsläufig Kon-

kurrenz zwischen denen, die Substitute (also Güter, die aus Sicht der Nachfrager 

gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen) anbieten. 

 

Dem entsprechend entsteht Raum für eine Wettbewerbs- und Regulierungspolitik 

aus ökonomischer Sicht immer dann, wenn es entweder zu Marktversagen kommt 

oder erhebliche Funktionsmängel von Märkten auftreten. Dabei werden Wettbe-

werbspolitik und Regulierungspolitik üblicherweise als zwei unterschiedliche Felder 
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verstanden. Dies liegt daran, dass Marktwettbewerb nach dominierender ökonomi-

scher Auffassung nur dann nachhaltig funktioniert, wenn er gegen inhärente 

Selbstauflösungstendenzen geschützt wird (Vanberg 1999, 2000). Die im Wettbe-

werb stehenden Unternehmen können einen betriebswirtschaftlichen Erfolg stets 

entweder durch Leistung im Wettbewerb (bspw. bessere Produkte, besserer Service, 

bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse, bessere Innovationen, etc.) oder durch Aus-

schaltung des Wettbewerbs (Kartellierung, nicht-leistungsgerechte Monopolisie-

rung, Missbrauch von Marktmacht, siehe Abschnitt 3.1.1) erzielen – denn in letzte-

rem Fall können die unternehmerischen Gewinne zu Lasten der Konsumenten und 

der Gesellschaft gesteigert werden. Daher bedarf es einer Wettbewerbspolitik, die 

den Wettbewerbsprozess schützt und die Ausschaltung des Wettbewerbes durch 

die Marktteilnehmer (sog. private Wettbewerbsbeschränkungen) verhindert. 

 

Dem gegenüber spricht man in der Ökonomik von Regulierungspolitik, wenn der 

marktliche Wettbewerbsprozess aufgrund anderer Faktoren gestört ist und die Poli-

tik versucht, diese Dysfunktionalitäten zu korrigieren (siehe Abschnitt 3.1.2). Markt-

versagen liegt vor (Fritsch 2014), wenn Güter von so starken positiven Externalitä-

ten gekennzeichnet sind, dass sie den Charakter von öffentlichen Gütern aufweisen 

(Gleichzeitigkeit von Nicht-Rivalität im Konsum und Nicht-Ausschließbarkeit von 

Trittbrettfahrern), oder Kostenstrukturen so stark von Subadditivität gekennzeich-

net sind, dass selbst die gesamte Marktmenge von nur einem Unternehmen zu den 

niedrigsten Grenzkosten bereitgestellt werden kann (natürliche Monopole). In die-

sen seltenen Fällen kommen wettbewerbliche Märkte aufgrund der speziellen Gü-

ter- oder Produktionscharakteristika nicht zustande. Funktionsstörungen können 

bei sonstigen (technologischen) Externalitäten und bei erheblich und persistent 

asymmetrischen Informationen zwischen Anbietern und Nachfragern vorliegen. 1 

Darüber hinaus regulieren reale Staaten typischerweise weitere Märkte, welche ei-

gentlich keine Funktionsstörungen aufweisen (sog. staatliche Wettbewerbsbe-

1 Es ist zu betonen, dass Marktversagen und Funktionsstörungen lediglich bedeuten, dass Spiel-
raum für wohlfahrtssteigernde Regulierungen besteht. Damit ist nicht gesagt, dass reale Regulie-
rung auch zu einer Wohlfahrtssteigerung führt. Vielmehr kommt es (nicht selten) vor, dass das 
Ergebnis der Regulierung noch schlechter ist als jenes des funktionsgestörten oder ‚versagenden‘ 
Marktes. 
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schränkungen). Gründe hierfür können in übergeordneten gesellschaftlichen Zielen 

liegen, aber auch in erfolgreichem Lobbyismus bestimmter gut organisierter Inte-

ressengruppen und in Imperfektionen des politischen Prozesses. 

 

Sowohl in der Wettbewerbs- als auch in der Regulierungsökonomik steht traditio-

nell die Wirkungsanalyse im Mittelpunkt, das heißt die Frage, wie wirken sich Be-

schränkungen des Wettbewerbs durch private Akteure (sog. private Wettbewerbs-

beschränkungen, siehe Abschnitt 3.1.1) bzw. wie wirken sich regulatorische Eingrif-

fe des Staates in die Marktprozesse auf die Wohlfahrt aus. Bezüglich des Verständ-

nisses von Wohlfahrt dominieren dabei zwei Konzepte: zum einen die Gesamtwohl-

fahrt und zum anderen die Konsumentenwohlfahrt. Wesentlicher Unterschied ist 

die Berücksichtigung von Umverteilungseffekten zwischen Produzenten und Kon-

sumenten: während es für das Gesamtwohlfahrtskonzept unerheblich ist, bei wem 

Wohlfahrt anfällt und mithin reine Umverteilungen von den Konsumenten zu den 

Produzenten nicht als Wohlfahrtsverlust gewertet werden, legt der Konsumenten-

wohlfahrtsstandard mehr Gewicht auf die den Konsumenten zufallende Wohlfahrt 

und wertet Umverteilungen zu Lasten der Konsumenten und zu Gunsten der Pro-

duzenten als wohlfahrtsschädlich. Es gibt in der Wirtschaftswissenschaft keinen 

Konsens darüber, welches Wohlfahrtskonzept vorzuziehen ist.2 

 

2.2. Regulative Politik als Einheit in den Politikwissenschaften 

Wie eingangs erwähnt liegt der politikwissenschaftliche Beitrag nicht in der Analyse 

von Wettbewerbseffekten, sondern in der Untersuchung nachgelagerter marktsteu-

ernder Eingriffe. Normativ gesehen ist eine politikwissenschaftliche Perspektive re-

gulierungsfreundlicher als eine ökonomische Perspektive, zumal die Modellierung 

der Funktionsweise von Märkten und Wettbewerb nicht Gegenstand der Analyse 

ist. Aus Sicht der Ökonomik interessiert sich die Politikwissenschaft prioritär für die 

Regulierungspolitik, und hierbei für Eingriffe, die nicht direkt durch Dysfunktionali-

täten begründet sind. Im Zentrum steht die Realisierung übergeordneter gesell-

schaftlicher, also gemeinwohlorientierter Ziele, wobei das politikwissenschaftliche 

2 Vgl. zu verschiedenen Standpunkten in einer jüngeren Kontroverse, welche auch das Freiheitsziel 
einschließt n.v.a Hellwig (2006), Weizsäcker (2007), Budzinski (2008b) und Vanberg (2011). 
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Wohlfahrtskonzept umverteilenden Implikationen Rechnung trägt. Dies heißt nicht, 

dass die Politikwissenschaft das Feld der Wettbewerbspolitik im Sinne der Wettbe-

werbsökonomik völlig außer Acht lässt. Vielmehr werden Maßnahmen, die auf den 

Schutz des Wettbewerbes abzielen, nicht gesondert betrachtet, sondern als mit an-

deren Zielsetzungen konkurrierend. Wettbewerbsfördernde Maßnahmen sind nur 

eine mögliche Variante einer regulativen Politik, die im Gegensatz zur Ökonomie als 

Einheit betrachtet wird. 

 

Einflussreich für eine solche einheitliche Sichtweise auf Wettbewerbspolitik und 

Regulierung war insbesondere Lowis (1972) typologische Unterscheidung zwischen 

vier Politikarenen je nachdem, ob es sich um verteilende, umverteilende, regulative 

oder konstitutive Politiken handelt (besprochen bei Heinelt 2003). Gemäß Lowis 

Hauptthese „policy determines politics“ unterscheiden sich diese vier Arenen sys-

tematisch bezüglich ihres Konfliktpotentials. Dieser zufolge zeichnet sich vor allem 

die redistributive Politik aufgrund der Sichtbarkeit ihres umverteilenden Charakters 

durch ein hohes Maß an Konfliktpotential aus, während die distributive Politik 

durch bloße Zuteilung von Ressourcen bereits weniger konfliktträchtig sei, das ge-

ringste Maß an Konfliktpotential aber bei regulativer Politik vorläge. Obwohl die 

Implikationen dieser These durchaus kontrovers diskutiert wurden, und insbesonde-

re der indirekt umverteilende Charakter regulativer Politik thematisiert wurde, blieb 

vor allem die Unterscheidung zwischen verteilenden und umverteilenden Politiken 

einerseits, und regulativen Politiken andererseits, wirkungsmächtig. So definiert 

beispielsweise Adrienne Héritier in ihrem für die deutsche Policyforschung wegwei-

senden Beitrag (Héritier 1987: 39) regulative Politik als verhaltensnormierende Poli-

tik ohne Leistungscharakter. Unter diese Kategorie fallen neben regulierungspoliti-

schen auch wettbewerbspolitische Eingriffe, beispielsweise kartellrechtlicher Natur 

(Héritier 1987: 40). Die Unterscheidung regulativer versus nicht bloß regelsetzen-

der, weil verteilender oder umverteilender Politik, setzt sich fort in zentralen Begrif-

fen wie regulativer Staat (Majone 1994), regulative Governance (Levi-Faur 2007; 

Eckert 2011) oder regulativer Kapitalismus (Levi-Faur & Jordana 2005; Braithwaite 

2008).  
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Wettbewerb und Regulierung werden in den Politikwissenschaften also als Varian-

ten der regulativen Politik gemeinsam erfasst, und eine weitere Ausdifferenzierung 

erfolgt gemäß der Zielsetzung von Markteingriffen. So unterschied beispielsweise 

Héritier zwischen kompetitiv-regulativen, protektiv-regulativen und sozialregulati-

ven Policies (Héritier 1987: 157, 174, 176). Kartellrechtliche Eingriffe sind so dem 

Bereich der kompetitiv-regulativen Policy zuzuordnen, die „das Marktverhalten und 

Marktzutrittsverhalten von privaten Unternehmen“ regeln sollen. Weniger differen-

ziert ist die Unterscheidung zwischen ökonomischer und sozialer Regulierung, die 

in der politikwissenschaftlichen Literatur aufzufinden ist (z. B. Czada & Lütz 2003). 

Diese konzeptuell recht unscharfe Unterscheidung entspricht noch am ehesten der 

Unterscheidung zwischen den Subdisziplinen Wettbewerbs- und Regulierungsöko-

nomik, denn unter ökonomischer Regulierung werden in der Regel wettbewerbs-

fördernde Maßnahmen erfasst.   

 

Der wesentliche Unterschied zur Ökonomie besteht aber darin, dass nicht die Wir-

kungen dieser politischen Eingriffe im Zentrum stehen, sondern vielmehr die insti-

tutionellen und prozeduralen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie stattfinden, 

sowie die zugrunde liegenden Motivationen. Aus institutioneller Sicht ist dabei von 

Interesse, dass sogenannte nicht majoritäre Institutionen (Thatcher & Stone Sweet 

2002), die nicht politisch legitimiert sind und in einem beschränkten Kompetenzbe-

reich über Befugnisse verfügen, ein Charakteristikum der regulativen Politik, nicht 

aber der verteilenden und umverteilenden Politik sind. Die Grenzen zwischen Wett-

bewerbs- und Regulierungspolitik hingegen sind aus politikwissenschaftlicher Sicht 

sowohl prozedural, institutionell wie auch substantiell fließend: wie die Regulie-

rungspolitik operiert Wettbewerbspolitik innerhalb eines rechtlichen Rahmens, der 

ex ante Regeln setzt und verhaltensnormierend wirkt. In beiden Bereichen spielen 

nichtgewählte Institutionen eine zentrale Rolle, seien dies unabhängige Wettbe-

werbsbehörden, oder Regulierungsbehörden. Und in der Regel überschneidet sich 

der Zuständigkeitsbereich sektorspezifisch agierender Regulierungsagenturen mit 

demjenigen von Wettbewerbsbehörden im jeweils regulierten Sektor, bzw. es liegt 

zumindest eine Notwendigkeit der Koordination und Kooperation vor. Viele Regu-

lierungsbehörden sind gleichzeitig mit der Umsetzung wettbewerbsrechtlicher Vor-
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gaben betraut, während Wettbewerbsbehörden über Zeit sektorspezifische Exper-

tise in zentralen Wirtschaftsbereichen wie etwa Energiemärkte entwickeln, und die-

se in eigenständigen Referaten und Regularien verstetigen. Substantiell liegt die 

Überschneidung dort, wo durch Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden einer-

seits wettbewerbsfördernde Maßnahmen ergriffen werden, andererseits berechtig-

te Ausnahmen von Marktprinzipien definiert und durchgesetzt werden.  

 

3. Die ökonomische Domäne: Die Analyse von Wettbewerbswirkungen von 

Unternehmensstrategien und staatlichen Interventionen 

 

3.1. Die ökonomische Wirkungsanalyse: Methoden und zentrale Ergebnisse 

 

3.1.1. Prowettbewerbliche und antiwettbewerbliche Unternehmensstrategien 

Die wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Wettbewerbspolitik konzentriert sich 

auf die Wirkungen unternehmerischer Strategien und Arrangements auf den Wett-

bewerb (siehe auch Abschnitt 2.1). Dabei steht der Versuch im Mittelpunkt, eine 

möglichst genaue Abgrenzung zwischen wettbewerbskonformen und wettbe-

werbswidrigen Strategien und Arrangements zu finden, um der Wettbewerbspolitik 

mit Hilfe der ökonomischen Analyse zu ermöglichen, Wettbewerbsbeschränkungen 

möglichst fehlerfrei zu identifizieren und mit Hilfe des Wettbewerbsrechtes zu be-

kämpfen. Dabei kann die ökonomische Wirkungsanalyse sowohl dazu verwendet 

werden, wohlfahrtsoptimale Wettbewerbsregeln (inklusive ihrer Auslegung) zu 

formulieren (regelbasierte Wettbewerbspolitik; bspw. Budzinski 2010, 2013c) als 

auch dazu, die pro- oder antiwettbewerblichen Effekte konkreter Fälle zu analysie-

ren und abzuwägen (evidenzbasierte Wettbewerbspolitik; bspw. Röller 2005; Ne-

ven 2006). In der Wettbewerbsökonomik unterscheidet man typischerweise zwi-

schen drei Typen potenziell wettbewerbswidriger Strategien und Arrangements der 

Marktteilnehmer (bspw. Motta 2004; Van den Bergh & Camesasca 2006; Kerber 

2007; Kerber & Schwalbe 2007; Bishop & Walker 2010; Haucap & Schmidt 2013; 

Blair & Sokol 2015): (a) Kartelle und Kartellsurrogate, (b) Missbrauch von Markt-

macht und (c) Unternehmenszusammenschlüsse und Konzentration. Zwei weitere 

Bereiche werden teilweise hinzugezählt, nämlich (d) unfaires Wettbewerbsverhalten 
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und (e) staatliche Beihilfen und Subventionen (Schmidt & Schmidt 2006; Buccirossi 

2008).3 

 

(a) Kartelle und Kartellsurrogate (Choi & Gerlach 2015; Levenstein & Suslow 

2015) 

Immer dann, wenn mindestens ein Wettbewerbsparameter zwischen mindestens 

zwei Unternehmen durch kooperative Koordination (Absprachen) festgelegt und 

damit der Konkurrenz zwischen den Unternehmen entzogen wird, spricht man von 

Kollusion. Erfolgt diese auf vertraglicher Basis, so handelt es sich um ein Kartell. 

Liegt der Kollusion kein Vertrag zu Grunde spricht man von einem Kartellsurrogat 

oder kollusivem Parallelverhalten. Während diese Unterscheidung aus rechtswissen-

schaftlicher Sicht von erheblicher Bedeutung ist (u.a. in Bezug auf Beweisanforde-

rungen), so wirken Kartelle und Kartellsurrogate aus ökonomischer Sicht grundsätz-

lich gleich (zu diesem Gegensatz Franck 2015), so dass diese Unterscheidung für die 

Wirkungsanalyse nachfolgend vernachlässigt und stellvertretend nur von Kartellen 

ausgegangen werden kann. 

 

Ein wesentlicher Kartelltyp ist das sogenannte horizontale Preiskartell, bei welchem 

der Wettbewerbsparameter Preis zwischen Unternehmen abgesprochen wird, die 

direkt im Wettbewerb zueinander stehen. Dies ist aus unternehmerischer Sicht nur 

dann profitabel (und damit rational), wenn entweder alle Unternehmen des Mark-

tes oder zumindest der allergrößte Teil beteiligt sind, denn andernfalls werden die 

Nachfrager größtenteils zu jenen Wettbewerbern abwandern, welche mit dem Kar-

tell über den Preis konkurrieren, mithin ein günstigeres Preis-Leistungs-Verhältnis 

anbieten. Ist das Preiskartell hingegen marktumfassend, so können sich die kartel-

lierten Unternehmen wie ein Monopolist verhalten und gemeinsam den Preis auf 

3 Motta (2004), Schmidt & Schmidt (2006), Van den Bergh & Camesasca (2006), Kerber (2007), 
Kerber & Schwalbe (2007), Buccirossi (2008), Bishop & Walker (2010), Haucap & Schmidt (2013) 
sowie Blair & Sokol (2015) enthalten alle ausführliche Kapitel zu den nachfolgend sehr kurz skiz-
zierten Arten von Wettbewerbsbeschränkungen (Theorie) sowie auch zu den nachfolgend kurz 
thematisierten Methoden ihrer Messung (Empirie). Im Weiteren wird daher nur stellenweise auf 
zusätzliche Literatur verwiesen, wobei wir uns auf Übersichtartikel und Handbuchbeiträge be-
schränken. Die sehr umfangreiche Primärliteratur würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen 
und lässt sich anhand der dort zitierten Literatur nachvollziehen. 

9 
 

                                                           



den Monopolpreis heben und den überwettbewerblichen Gewinn unter sich vertei-

len. Dies ist generell wohlfahrtsschädlich, da der Wettbewerb nun zum Erliegen 

kommt (also die statischen und dynamischen Wettbewerbsfunktionen nicht mehr 

gegeben sind; siehe 2.1) und die Gewinne der Kartellanten zu Lasten der Nachfra-

ger und der Gesellschaft gehen, wobei die Verluste der Letztgenannten die unter-

nehmerischen Zusatzgewinne überkompensieren. Neben einem vollständig markt-

umfassenden Preiskartell sind auch solche Preiskartelle denkbar, welche alle Anbie-

ter beinhalten, welche über relevante Marktanteile und Kapazitätsreserven bzw. 

kurzfristige Wachstumspotenziale verfügen. Die verbleibende Restkonkurrenz kann 

dann nicht mehr als einen geringen Bruchteil des Marktes bedienen, so dass sich 

das Kartell gegenüber dem größten Teil der Nachfrager wiederum als Monopolist 

verhalten kann, ohne dass es signifikante Abwanderung der Nachfrager zu den Kar-

tellaußenseitern befürchten muss. Oftmals wird es dann so sein, dass sich die ver-

bleibenden Kartellaußenseiter in ihrer Preispolitik dem Kartell anpassen, da sie 

durch attraktivere Preis-Leistungs-Angebote mangels möglicher Kapazitätsauswei-

tung keine Profitverbesserung erzielen können. Sie schlüpfen dann sozusagen unter 

den „Schutzschirm“ des Kartells (umbrella effects; Inderst et al. 2014). 

 

Preiskartelle werden also von rationalen und gewinnmaximierenden Unternehmen 

generell nur dann eingegangen werden, wenn sie den Wettbewerb auf dem rele-

vanten Markt vollständig ausschalten und die wettbewerbliche Koordination voll-

ständig durch eine kollusive Koordination ersetzen. Mithin sind Preiskartelle aus 

ökonomischer Sicht immer wohlfahrtsschädlich. Dieselbe Logik gilt auch für Men-

genkartelle (Absprache der absoluten Angebotsmengen), Quotenkartelle (Abspra-

che der Anteile der Kartellanten an einer definierten Gesamtmarktmenge) sowie 

Marktaufteilungskartellen (Festlegung von Gebietsmonopolen oder Absprache ex-

klusiver Produktkategorien für jeden Kartellanten), weswegen alle diese Kartelltypen 

auch als Hardcorekartelle bezeichnet werden. 

 

Auch hinsichtlich aller weiteren Parameter, über die Unternehmen Wettbewerb 

treiben können, können sich Kartelle bilden, beispielsweise (jeweils horizontale) In-

novationskartelle, Beschaffungs- und Vertriebskartelle, Standardisierungskartelle, 
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Konditionenkartelle usw. Anders als bei den Hardcorekartellen können hier aller-

dings kaum generelle Aussagen über die Wettbewerbs- und Wohlfahrtswirkungen 

gemacht werden. Vielmehr hängen die Wettbewerbswirkungen typischerweise sen-

sitiv von der Ausgestaltung im Einzelfall ab und unternehmerische Vorteile können 

meist auch bereits erzielt werden, wenn diese Kartelle nur wenige der relevanten 

Wettbewerber umfassen (und somit signifikanter Wettbewerb hinsichtlich dieser 

Parameter erhalten bleibt). Beispielsweise können Innovationskartelle einerseits 

wohlfahrtsfördernd wirken, wenn erst die kooperative Bündelung der (komplemen-

tären) Kompetenzen mehrerer Unternehmen die Entwicklung eines neuen Produk-

tes oder einer neuen Technologie ermöglicht (bzw. die Kosten der Innovation 

senkt). Andererseits kann sich durch Innovationskartelle auch die Geschwindigkeit 

der Innovation verringern, weil Anreize durch den Wettbewerb um innovative Lö-

sungen verloren gehen, und umfassende Innovationskooperationen verringern typi-

scherweise die Anzahl der Wege, auf denen parallel nach besseren Produkten und 

Technologien gesucht wird, ohne dass ex ante bekannt ist, welche Wege mittelfris-

tig die erfolgversprechenden wären (Verringerung der fruchtbaren Diversität). Als 

zweites Beispiel für die ambivalenten Effekte anderer Kartellarten sei auf Standardi-

sierungskartelle verwiesen. Diese können den Wettbewerb sogar intensivieren und 

damit die Wohlfahrt erhöhen, wenn durch die Standardisierung von Verbindungen 

(Stecker, Kabel, Adapter, etc.) die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Anbie-

tern erhöht wird (bspw. bei Ladegeräten für mobile Telefone und Computer). Wer-

den freilich ganze Produkte standardisiert, so dass es keine Auswahl mehr für die 

Nachfrager gibt, kann der Wettbewerb auch signifikant eingeschränkt werden. 

 

Neben den bisher diskutierten horizontalen Kartellen, also Absprachen zwischen 

Unternehmen, die in demselben Markt agieren, treten auch vertikale Kartelle auf. 

Hierbei treffen Unternehmen Absprachen, welche zwar entlang der gleichen Wert-

schöpfungskette tätig sind, aber auf verschiedenen Stufen, die einander vor- oder 

nachgelagert sind, d.h. die Kartellanten stehen zueinander in einer Zulieferer-

Abnehmer-Beziehung. Hier kann es insbesondere dann zu negativen Wettbewerbs-

wirkungen kommen, wenn auf einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette Markt-

macht vorliegt (im Extremfall: wesentliche Einrichtungen oder natürliche Monopo-
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le), denn dann stellen vertikale Kartelle ein Instrument dar, um diese Marktmacht 

entlang der Wertschöpfungskette zu übertragen und Konkurrenten auf vor- oder 

nachgelagerten Stufen zu verdrängen – mit negativen Wirkungen insbesondere auf 

die dynamischen Wettbewerbsfunktionen. 

 

(b) Missbrauch von Marktmacht (White 2015) 

Erlangt ein einzelnes Unternehmen auf einem Markt ein Monopol oder eine markt-

beherrschende Stellung (auch: Quasimonopol), so kann es diese Stellung bezie-

hungsweise die daraus resultierende Finanz- und Lobbykraft missbrauchen, um den 

Wettbewerb zum Schaden der gesellschaftlichen Wohlfahrt dauerhaft auszuschal-

ten, indem es bspw. keine neuen Wettbewerber in den Markt lässt (Abschottungs-

strategien: Marktzutrittsschranken), verbleibende Restkonkurrenz aus dem Markt 

drängt (Verdrängungsstrategien: predatory pricing, Preisdiskriminierung, bundling 

& tying, Verschlussstrategien, Boykotte usw.; Tirole 2005, Elzinga & Mills 2015), die 

verbleibende Restkonkurrenz künstlich behindert (Behinderungsstrategien: raising-

rivals‘ costs; Scheffman & Higgins 2015), sich regulatorische oder politische Privile-

gien verschafft oder seine Marktmacht auf andere Märkte überträgt (leveraging) – 

auch ohne die Existenz eigener Leistungsvorteile auf diesen Märkten. Zudem kann 

das marktbeherrschende Unternehmen Zulieferer, Abnehmer und Kunden ausbeu-

ten, indem es überhöhte Preise verlangt (bzw. die Mengen künstlich einschränkt, 

was denselben Effekt hat) bzw. zu niedrige Zulieferpreise abpresst (Orbach & Avra-

ham 2015). 

 

Vor dem Hintergrund der Vielfältigkeit der Missbrauchsmöglichkeiten von Mono-

polpositionen und marktbeherrschenden Stellungen könnte gefragt werden, ob die 

reine Existenz solcher Marktmacht nicht bereits wohlfahrtsschädlich ist – und damit 

wettbewerbspolitisch zu verhindern sei. Dabei ist allerdings zu beachten, dass man-

che erwünschten, wohlfahrtssteigernden Unternehmensstrategien unter bestimm-

ten Umständen in marktbeherrschende Stellungen (und selten auch in Monopole) 

münden können. Tiefgreifende Innovationen neuer Produkte oder Technologien 

können beispielsweise Märkte komplett umkrempeln bzw. sogar neue Märkte 

schaffen und damit zwangsläufig zu dominierenden Stellungen der Innovatoren 
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führen (Innovationsmonopole). Zudem kann es zu marktbeherrschenden Stellungen 

kommen, wenn ein Unternehmen besser und effizienter arbeitet als seine Konkur-

renten (Leistungsmonopole). Beide Phänomene weisen daraufhin, dass die Markt-

struktur letztendlich dem Wettbewerbsprozess endogen ist: kreative (innovations- 

und leistungsmonopolisierende) und imitierende (polypolisierende) Wettbewerbs-

kräfte liefern sich einen dauerhaften, permanenten und evolutorischen Prozess der 

Vorstoßens und Aufholens (Clark 1961; Budzinski 2008a: 308-313). Damit wird 

aber auch klar, dass solche Innovations- und Leistungsmonopole meist temporärer 

Natur sind und durch den dynamischen Wettbewerb erodiert werden – es sei denn, 

dies wird durch einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung zur Beschrän-

kung der Wettbewerbskräfte seitens des dominanten Unternehmens unterbunden 

oder verzögert. Insofern ist aus ökonomischer Sicht nicht die innovations- oder leis-

tungsbedingte Entstehung von Marktmacht das Problem, sondern ‚lediglich‘ der 

nicht-wettbewerbliche Missbrauch dieser Macht. 

 

(c) Unternehmenszusammenschlüsse (Schwalbe & Zimmer 2011) 

Das Entstehen oder Verstärken von Marktmacht ist allerdings dann als wettbe-

werbs- und wohlfahrtsschädlich einzuschätzen, wenn es nicht infolge von Innovati-

ons- oder Leistungswettbewerb auftritt, sondern durch Zusammenschlüsse von Un-

ternehmen hergestellt wird, die bisher im Wettbewerb zueinander standen (hori-

zontale Unternehmenszusammenschlüsse). Dies ist vergleichsweise offensichtlich, 

wenn durch Zusammenschlüsse (unabhängig davon, ob es sich um Fusionen bzw. 

Verschmelzungen, die Übernahme von Mehrheitsbeteiligungen oder die Übernah-

me solcher Minderheitsbeteiligungen handelt, die dennoch einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Unternehmensstrategie erlauben) ein Monopol oder eine marktbeherr-

schende Stellung entsteht oder letztere verstärkt wird. In der modernen Ökonomik 

kennt man allerdings noch zwei weitere Fälle wettbewerbswidriger horizontaler 

Zusammenschlüsse. Entstehen oder verstärken sich im Zuge oligopolistischer Zu-

sammenschlüsse sogenannte koordinierte Effekte (Jayaratne & Ordover 2015), 

dann führt der betreffende Zusammenschluss zu einem wesentlichen Absinken der 

Wettbewerbsintensität, weil sich die nach der Fusion verbleibenden Unternehmen 

keine oder nur noch deutlich reduzierte Konkurrenz liefern (Dominanz konsolidie-
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render Unternehmensstrategien; „Schlafmützenwettbewerb“). Dies geschieht vor-

zugsweisen in relativ homogenen Märkten mit einem engen Oligopol, in welchem 

die wettbewerbliche Aktivität vor allem von einem Unternehmen (dem sogenann-

ten maverick) ausgeht, welches durch die Übernahme dann sozusagen ruhiggestellt 

wird. Hingegen entstehen unilaterale Oligopoleffekte (Keating & Willig 2015) vor-

zugsweise in heterogenen Oligopolen, wenn dort jene Unternehmen fusionieren, 

deren Produkte besonders enge Substitute sind, also die dieselbe Marktnische be-

setzen bzw. aus Sicht der Nachfrager die engsten Konkurrenten darstellen, und 

dem Rückgang der Wettbewerbsintensität keine überkompensierenden fusionsbe-

dingten Effizienzgewinne gegenüberstehen. 

 

Vertikale und konglomerate Unternehmenszusammenschlüsse werden in der Öko-

nomik typischerweise als weniger gefährlich für den Wettbewerb eingeschätzt als 

horizontale Zusammenschlüsse. Allerdings können auch sie zu negativen Wettbe-

werbswirkungen führen, bspw. wenn vertikale Integration dazu führt, dass gesam-

te Wertschöpfungsketten dem Wettbewerb entzogen werden oder entstehende 

Konglomerate ihre Finanz- und Lobbykraft missbrauchen bzw. über (u.a.) die Aus-

nutzung von Komplementaritäten Wettbewerbsbeschränkungen auf zusätzliche 

Märkte ausweiten (Salinger 2015). 

 

(d) Unfaires Wettbewerbsverhalten 

Auch wenn sich die Wirtschaftswissenschaft damit vergleichsweise wenig beschäf-

tigt, so besteht doch weitgehend Einigkeit darüber, dass bestimmte Formen des 

Behinderungswettbewerbs (bspw. unwahre oder irreführende Angaben, Anschwär-

zung und Verleumdung, Industriespionage und Sabotage, etc.) auch ohne die Exis-

tenz von Marktmacht auftreten können und dann negative Wirkungen entfalten. 

 

(e) Staatliche Beihilfen und Subventionen 

Wenn der Staat selektiv in funktionierende Märkte (Abwesenheit von Marktversa-

gen; siehe Abschnitt 2.1.) eingreift und einzelne Wettbewerber subventioniert und 

andere nicht (oder Wettbewerber ungleichmäßig mit Subventionen bedenkt), dann 

verzerren diese Eingriffe den Wettbewerb mit typischerweise (spätestens mittelfris-
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tig) wettbewerbsmindernden Effekten und negativen Wohlfahrtswirkungen. Dabei 

ist es aus ökonomischer Sicht unerheblich, ob die Subvention oder Beihilfe direkter 

monetärer Natur ist oder indirekt monetäre Vorteile (bspw. Steuererleichterungen) 

bzw. nicht-monetäre Vorteile gewährt werden.  

 

3.1.2. Methoden und Relevanz 

Diese Kurzübersicht verdeutlicht, dass die Frage der ökonomischen Wirkungen po-

tenziell wettbewerbsschädlicher Verhaltensweisen neben einem ausgefeilten theo-

retischen Fundament auch eine Frage der empirischen Analyse ist, also der Messung 

der tatsächlichen Effekte konkreter Fälle – sei es um die Wirkungen dieses Falles 

abzuschätzen oder um aus den Wirkungen typischer Fälle für geeignete wettbe-

werbsrechtliche Regeln und wettbewerbspolitische Praktiken zu lernen. Die Ermitt-

lung konkreter Effekte einzelner Fälle ist dabei sowohl in die Vergangenheit gerich-

tet (forensische Ökonomik; Ewald 2011) als auch auf die Prognose zukünftiger Ef-

fekte (Budzinski 2010). Eine vergangenheitsorientierte Analyse wird bspw. benötigt, 

wenn es um die Aufdeckung illegaler Kartelle und die Ermittlung der durch sie ver-

ursachten Schäden (Doose 2014) geht, oder wenn vergangene Entscheidungen ei-

ner Wettbewerbsbehörde im Sinne einer Ex post-Evaluation überprüft werden 

(Budzinski 2012, 2013a). Geht es hingegen um die wettbewerbspolitische Beurtei-

lung eines anstehenden Zusammenschlussvorhabens oder um die Abschätzung der 

Wirkungen geplanten Auflagen oder Zusagen, so stehen die zu erwartenden, zu-

künftigen Effekte, welche dieser Zusammenschluss in den betroffenen Märkten vo-

raussichtlich haben wird, im Mittelpunkt der ökonomischen Analyse. Im Zuge der 

empirischen Analyse werden gängige quantitative Verfahren der Ökonometrie 

(bspw. Korrelationsanalysen, Difference-in-Difference Verfahren oder auch Event-

studien; Rubinfeld 2010) ebenso angewendet wie ausgefeilte und aufwendig kalib-

rierte Simulationsmodelle (Budzinski & Ruhmer 2010). Hinzu kommen qualitative 

Methoden wie Dokumentenanalysen, Surveys (Konsumentenbefragungen oder sol-

che beteiligten bzw. betroffenen Unternehmen), Experteneinschätzungen usw. 

 

Die moderne Wettbewerbs- und Industrieökonomik ist der Analyse der wettbe-

werblichen Wirkungen von Unternehmensstrategien sehr weit fortgeschritten und 
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beeinflusst zum einen die Ausgestaltung wettbewerbsrechtlicher Regeln und wett-

bewerbspolitischer Vorgehensweisen und informiert zum anderen die wettbe-

werbsrechtliche Handhabung konkreter Fälle in erheblicher Weise. Dennoch ist zu 

betonen, dass insbesondere der quantitativen Analyse von Einzelfällen auch weiter-

hin Grenzen gesetzt sind. Dies gilt zum einen im Hinblick auf den Stand der Theorie 

und der verfügbaren Methoden (Budzinski 2011) als auch in Bezug auf die Passung 

von ökonomischem Instrumentarium und rechtlichen Verfahrensanforderungen 

(Budzinski 2010; Christiansen 2010). Eine natürliche Grenze ist der Wirkungsanalyse 

immer dann gesetzt, wenn es um die Prognose zukünftiger Effekte geht, die nie-

mals exakt und/oder unbedingt sein kann. 

 

3.2. Politikwissenschaftlicher Kommentar 

Trotz der internationalen Diffusion wettbewerbspolitischer Regime und Behörden 

hat die Politikwissenschaft diesem Politikfeld vergleichsweise wenig Aufmerksam-

keit gewidmet, so dass das Gros der Publikationen im Bereich der Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaften liegt. Seit den 1990er Jahren haben sich einzelne Beiträge, 

die in der Vergleichenden Politikwissenschaft sowie der politischen Ökonomie zu 

verorten sind, mit diversen Wettbewerbsregimen (Doern et al. 1996), sowie insbe-

sondere mit der expandierenden Europäischen Wettbewerbspolitik (Cini & McGo-

wan 2008; Aydin & Thomas 2012) befasst. Die Europäisierung der Wettbewerbspo-

litik ist vor allem aus einer Governanceperspektive von Interesse, da sie Fragen be-

züglich der Kompetenzverlagerung im Europäischen Mehrebenenkontext aufwirft 

(Töller 2008). Im Kontext der disziplinären Debatte um den Aufstieg eines regulati-

ven Staates (Majone 1994) wurde der Wettbewerbspolitik zentrale Bedeutung als 

prototypischer regulativer Politik beigemessen, die  ohne nennenswerte finanzielle 

Ressourcen etabliert werden kann, und deren Kosten dezentral von Gerichten und 

den Rechtssystem sowie von Privatakteuren getragen werden. Das politikwissen-

schaftliche Interesse an der Wettbewerbspolitik unterscheidet sich aus zwei Grün-

den von der Wettbewerbsökonomik: zum einen liegt der akteursbezogene Fokus 

weniger auf den Unternehmen, sondern auf den politischen Akteuren und den 

Wettbewerbsbehörden. Zum anderen geht es nicht um die Analyse der Wirkung 

von Unternehmensstrategien an sich, sondern um Verfahren und institutionelle 
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Merkmale der Wettbewerbspolitik. Die Entwicklung einer regelbasierten Wettbe-

werbspolitik ist dabei besonders interessant, zumal der grundsätzliche prozedurale 

und institutionelle Rahmen einer solchen in der Regel durch den Gesetzgeber defi-

niert wird. Aber auch eine evidenzbasierte Wettbewerbspolitik ist von Interesse, da 

sich die Einzelentscheidungen auf eine regelbasierte Wettbewerbspolitik stützen 

und zur Entwicklung derselben beitragen. Der institutionelle Zuschnitt, der das 

Verhältnis von regel- und evidenzbasierter Wettbewerbspolitik bestimmt, und hier-

bei vor allem die Zuständigkeiten von Gesetzgeber, Regulierungsbehörden mit sek-

toriellem Zuschnitt und allgemeinen Wettbewerbsbehörden steht im Mittelpunkt 

der vergleichenden Analyse regulativer Regime (z.B. Coen & Héritier 2005). Unter 

den Teilbereichen ist die Wettbewerbspolitik im Bereich staatliche Beihilfe für die 

politikwissenschaftliche Disziplin von originärem Interesse, da ihre Adressaten poli-

tische Akteure sind. So wurde beispielsweise die einschränkende Wirkung europäi-

scher Beihilfekontrolle auf nationale wirtschafts- und industriepolitische Gestal-

tungsspielräume untersucht (Blauberger 2009). Aus politikökonomischer Sicht wird 

Wettbewerbspolitik als ein Prozess des Austarierens privater und öffentlicher Inte-

ressen verstanden (Wilks 2010). Infolgedessen favorisieren Politikwissenschaftler im 

Gegensatz zu Ökonominnen das Wohlfahrtkonzept der Konsumentenwohlfahrt, 

d.h. potentiell umverteilende Effekte werden als zentral erachtet. Abseits des diszip-

linären Mainstreams wurde das Politikfeld innerhalb eines kritischen Paradigmas 

der politischen Ökonomie vergleichsweise intensiv untersucht. Dies mag darin be-

gründet liegen, dass sich die Wettbewerbspolitik normativ als „neoliberale“, markt-

schaffende Politik deuten lässt, die bestehende sozioökonomische Machtverhältnis-

se wenn nicht verstärkt, so doch zumindest erhält (Buch-Hansen & Wigger 2011). 

Im Gegensatz zu einer solchen kritischen Perspektive stellen etablierte Analysekon-

zepte der politischen Ökonomie wie der regulative Staat oder der regulative Kapita-

lismus (Majone 1994, Levi-Faur & Jordana 2005) die ideellen Grundlage der Wett-

bewerbspolitik nicht in Frage, sondern analysieren divergierende institutionelle und 

prozedurale Ausprägungen über Zeit, Sektoren und Länder hinweg. 
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4. Die politikwissenschaftliche Domäne: die Analyse von Institutionen und 

Prozessen der regulativen Politik 

Eine systematische Wirkungsanalyse von regulierungs- und wettbewerbspolitischen 

Eingriffen steht nicht im Zentrum des politikwissenschaftlichen Interesses, sondern 

die Institutionen und Prozesse regulativer Politik. Der politikwissenschaftliche Bei-

trag in diesem Bereich wird im Folgenden vorgestellt, während der ökonomische 

Kommentar hierzu passende institutionenökonomische Überlegungen anstellt. 

 

4.1. Regulativer Staat, Regulative Governance, Regulativer Kapitalismus 

Seitdem Lowi in den 70er Jahren die regulative Politik als spezifische Politikarena 

analysiert hat, wurden in der politikwissenschaftliche Disziplin für deren institutio-

nelle und prozedurale Ausprägungen diverse Begriffe geprägt und diskutiert. Weg-

weisend war dabei der Beitrag von Giandomenico Majone (1994). Majone hat Mitte 

der 1990er Jahre die These aufgestellt, dass in Nordamerika sowie in der Europäi-

schen Gemeinschaft ein Übergang vom sogenannten „positiven“ zum „regulativen“ 

Staat zu beobachten sei (Majone 1997). Während im positiven Staat im Rahmen 

des politischen Prozesses vor allem umverteilende Politik betrieben werde, zeichne 

sich der regulative Staat durch seine vornehmlich regelsetzende Rolle aus, wobei als 

regelsetzende Instanzen vermehrt sogenannte nichtmajoritäre Institutionen in Er-

scheinung treten würden, die außerhalb des durch Wahlen gekennzeichneten poli-

tischen Willensbildungsprozesses stünden. Diesen Trend sah Majone durch den zu-

nehmenden Einfluss der Europäischen Gemeinschaft verstärkt, die aufgrund ihrer 

beschränkten finanziellen Mittel vor allem als regulativer Staat operiere. Im nationa-

len Kontext fußte diese Diagnose auf der Beobachtung, dass staatsnahe Sektoren 

privatisiert und liberalisiert wurden, und unabhängige Behörden mit der Aufgabe 

betraut wurden, diese neu geschaffenen Märkte zu steuern. Im Zuge der in der Po-

litikwissenschaft zunehmend einflussreichen Governanceforschung (Mayntz 2005), 

die den Blick weitete für die empirisch beobachtbare Vielfalt regelsetzender Akteu-

ren und Mechanismen, wurde der Begriff „regulative Governance“ geprägt (Eckert 

2011; Levi Faur 2007). Im Rahmen dieser Konzeptualisierung rückten insbesondere 

die Rolle privater Akteure, Mechanismen informeller und unverbindlicher Regelset-
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zung, sowie die Relevanz europäischer und internationaler Instanzen in den Blick-

punkt. Diese umfassende Perspektive macht sich auch der Forschungsstrang zum 

„regulativer Kapitalismus“ (Braithwaite 2008; Levi-Faur & Jordana 2005) zu Eigen. 

Hinter dieser Begriffsbildung steht das Argument, dass im Zuge der expansiven Re-

gulierungstätigkeit im nationalen und internationalen Kontext nicht von einem neo-

liberalen, durch Deregulierung gekennzeichneten, Wirtschaftsparadigma die Rede 

sein könne. Während die weiter reichenden Implikationen regulativer Politik für po-

litische Ökonomien im Rahmen dieses Einführungskapitels nicht abgedeckt werden 

können, sollen zentrale theoretische und konzeptuelle Zugänge im Folgenden kurz 

vorgestellt werden. Um die institutionellen und prozeduralen Merkmale regulativer 

Politik zu analysieren, rekurrierte die politikwissenschaftliche Diskussion auf durch 

die Organisations- und Transaktionskostenökonomik inspirierte delegationstheore-

tische Zugänge. Im Unterschied zur ökonomischen Disziplin sind als Folge der Dele-

gation zuvorderst Aspekte der Legitimität von Interesse, die insofern gesondert dis-

kutiert werden sollen. Methode und Befund der politikwissenschaftlichen For-

schung in diesem Bereich werden abschließend zusammengefasst. 

 

4.1.1. Delegationstheoretische Zugänge  

Um eine institutionelle Konstellation zu analysieren, in der regelsetzende Kompe-

tenzen an nichtmajoritäre Institutionen abgegeben werden, hat sich die politikwis-

senschaftliche Diskussion in Europa primär auf Delegationstheorien gestützt und 

diese um neoinstitutionalistische theoretische Zugänge ergänzt (Thatcher & Stone 

Sweet 2002). Einflussreich war hier vor allem der aus der Ökonomie importierte 

Analyserahmen einer Prinzipal-Agenten Beziehung (Moe 1990; Aghion & Tirole 

1997). Dieser Ansatz wurde zunächst in der US-amerikanischen Disziplin unter 

Rückgriff auf die Organisations- und Transaktionskostenökonomik entwickelt, und 

in der Folge in einer Vielzahl von rational choice basierten, quantitativen Studien 

angewandt (Pollack 2002). Die Grundannahmen des analytischen Zugriffs sind ein-

fach und plausibel, und sind sicherlich mit ein Grund für die umfangreiche Rezepti-

on des Ansatzes in der Disziplin: politische Akteure agieren als Prinzipal, indem sie 

ihre Autorität qua Amt dazu nutzen, um Befugnisse durch einen formalisierten Akt 

an nichtgewählte Institutionen, die Agenten, zu delegieren. Letztere verfügen inso-
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fern nur über Befugnisse, die ihnen durch diesen Akt der Delegation zugewiesen 

wurden. Funktionalistisch ist dieser Ansatz insofern, als dass angenommen wird, 

dass der Prinzipal ein Interesse an der Delegation hat, obwohl sie ihm Kosten im 

Kontext der Schaffung der institutionellen Arrangements sowie Folgekosten im Zu-

ge der Überwachung und Kontrolle des Agenten abverlangt. Der Nutzen der Dele-

gation - in der Form von Zeitersparnis, Expertise oder glaubhafter Versicherung - 

muss also die Kosten der Delegation aufwiegen. Die unterschiedlichen Beweggrün-

de der Delegation sowie hierauf abgestimmte institutionelle Arrangements wurden 

vielfach diskutiert. Aus einer Prinzipal-Agenten Perspektive ist dabei insbesondere 

von Interesse, wie viel Spielraum dem Agenten zugestanden wird. Klassischerweise 

liegt es im Interesse des politischen Prinzipals, den Wirkungsbereich des Agenten 

effektiv einzugrenzen und zu kontrollieren. Dies erfolgt zunächst durch die Festle-

gung eines klar umrissenen Zuständigkeitsbereiches, so dass die nicht-gewählten 

Akteure im Rahmen eines durch die politische Arena spezifizierten Mandates ope-

rieren. Dabei sollten im Idealfall die Präferenzen des Agenten mit denen des Prinzi-

pals übereinstimmen, ein Abweichen wird als Delegationsverlust konzeptualisiert. 

Es mag aber auch im Interesse des Prinzipals liegen, dem Agenten weitreichende 

Gestaltungsspielräume zuzugestehen, um unabhängig von kurzfristigen politischen 

Motiven die Realisierung erwünschter Politikergebnisse sicher zu stellen. Zur Schaf-

fung eines stabilen Regelungsumfeldes kann also eine Abkoppelung vom politi-

schen Prozess erwünscht sein, da die Mechanismen des politischen Wettbewerbs 

zeitlich konsistenten Lösungen entgegenstehen (Dixit 1996: 65; Bendor et al. 2001: 

260). Im Unterschied zu einer Agentenbeziehung im engeren Sinne hat Majone die-

se besondere Konstellation als Treuhänderbeziehung konzeptualisiert (Majone 

2001: 103), und auf ihre empirische Relevanz etwa im Falle von Gerichten hinge-

wiesen. Da eine empirische Abgrenzung dieser beiden Logiken schwer zu bewerk-

stelligen ist, macht es Sinn, diese nicht als Dichotomie, sondern vielmehr als Konti-

nuum zu verstehen (Eckert 2010). Grundlegendere Kritik am analytischen Rahmen 

einer Prinzipal-Agenten-Beziehung setzt dort an, wo eine rationalistische und funk-

tionalistische Erklärung an ihre Grenzen stößt. Zwar ist es immer möglich, ex post 

institutionelle Arrangements als funktional zu erfassen, über die eigentlichen Be-

weggründe der beteiligten Akteure wird aber damit wenig ausgesagt. Hier setzen 
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soziologisch- und historisch-institutionalistische Erklärungsansätze an, um etwa die 

Diffusion und Nachahmung von Delegationsmodellen zu durchleuchten, oder ihre 

Entwicklung im Zeitverlauf in den Blick zu nehmen (Thatcher & Stone Sweet 2002).  

 

4.1.2. Input- und Outputlegitimität 

Neben der Frage, warum politische Akteure Entscheidungsbefugnisse im Bereich 

Wettbewerb und Regulierung an Institutionen außerhalb eines direkten politischen 

Zugriffs delegieren, widmet sich die politikwissenschaftliche Analyse auch den Fol-

gen dieser Delegation. Sie tut dies aber aus einer legitimitätszentrierten Perspektive, 

während substantielle Politikergebnisse nur indirekt Berücksichtigung finden. Die 

viel rezipierte Unterscheidung zwischen Inputlegitimität, die sich bezieht auf die 

Herrschaft durch das Volk, und Outputlegitimität, die sich bezieht auf die Herr-

schaft für das Volk (Scharpf 1999: 16), trägt zu einer differenzierten Betrachtung 

der Problemstellung bei. Mit Bezug auf die Inputlegitimierung erscheint die Entpoli-

tisierung durch Delegation zunächst problematisch, da sie die Kontrollmöglichkei-

ten durch gewählte, direkt legitimierte politische Akteure einschränkt. So könnten 

nicht-majoritäre Institutionen von politisch definierten, gemeinwohlorientierten 

Zielsetzungen abweichen und statt dessen von den Partikularinteressen der zu re-

gulierenden Wirtschaftssektoren voreingenommen werden (regulatory capture; 

Stigler 1971). Um das Fehlen einer mittelbaren Legitimation durch die Rückbindung 

an die politische Arena auszugleichen, ist aus einer Inputperspektive die Sicherstel-

lung einer prozeduralen Legitimation zentral. Mögliche Verfahren sind die Konsul-

tation und Beteiligung relevanter Akteure, Regeln bezüglich der Transparenz in Ent-

scheidungsprozessen, oder Berichterstattungspflichten. In diesem Kontext wurde 

betont, dass sich nichtmajoritäre Institutionen regelmäßig strengeren Standards 

unterwerfen, als dies im politischen Entscheidungsprozess der Fall sei (Thatcher & 

Stone Sweet 2002: 19). Der Fokus der Rechtfertigung einer Abkoppelung vom poli-

tischen Prozess lag aber auf der Output-Legitimation (Scharpf 1999: 16-28). Diese 

liegt vor, wenn problemlösungsfähiges politisches Handeln gemeinwohlorientierte 

Ergebnisse zeitigt (Scharpf 1999: 16, 20). Ein ausreichendes Maß an Output-

orientierter Legitimation hat das Potential, ein Fehlen an Input-orientierter Legiti-

mation auszugleichen. Die Gründe, warum bestimmte Entscheidungsbereiche der 
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direkten Kontrolle politischer Amtsinhaber entzogen werden, fußen auf delegati-

onstheoretischen Überlegungen bezüglich wünschenswerter Politikergebnisse: zum 

Einen erscheint eine Delegation an Experten dort sinnvoll, wo es um komplexe An-

gelegenheiten geht, aber bezüglich der zu erzielenden Ergebnisse Konsens herrscht: 

hier fußt die Output-Legitimität vor allem auf einer erhöhten Effizienz durch die 

Reduktion von Entscheidungskosten im Vergleich zu den langwierigen Verfahren in 

der politischen Arena; zum Anderen sind Regulierungsbereiche wie die Geldpolitik 

oder investitionsintensive Sektoren identifiziert worden, in denen ein stabiles Rege-

lumfeld und zeitlich konsistente Einzelentscheidungen besonders wichtig erschei-

nen, und insofern im Sinne einer glaubhaften Zusicherung von Politikergebnissen 

eine Entpolitisierung im Zuge einer Treuhänderbeziehung geboten ist. Aus politik-

wissenschaftlicher Sicht interessant ist die Diskussion um die Ergebnisse und Effekte 

regulativer Politik dort, wo ein erteiltes Mandat nicht eingehalten wird, und/oder 

das Resultat mit politischen Kosten verbunden ist. In diesem Kontext können Me-

chanismen der Rechenschaftspflicht greifen, und die politischen Akteure können 

versucht sein, die Verantwortung für unliebsame Ergebnisse regulativer Politik auf 

die ausführenden Behörden abzuwälzen. Ein solches Vorgehen birgt dann die Ge-

fahr eines Bumerangeffektes, wenn die Letztverantwortung für den Output von der 

Wählerschaft in der politischen Arena gesehen wird (Hood 2002).  

 

4.1.3. Methoden und empirischer Befund 

Gemäß dem prioritären Interesse an institutionellen und prozeduralen Aspekten 

liegt auch der empirische Beitrag der (europäischen) politikwissenschaftlichen For-

schung zur Regulierung vor allem in diesem Bereich: begründet durch eine delega-

tionstheoretische Perspektive wurden die formale Unabhängigkeit sowie die Re-

chenschaftspflicht von Regulierungsbehörden in quantitativ vergleichenden Studien 

untersucht; die Diffusion von unabhängigen Regulierungsbehörden, sowie im Sek-

toren- und Ländervergleich ist ein weiterer Untersuchungsgegenstand; qualitativ 

ausgerichtete Studien haben sich den komplexen Akteurskonstellationen in einzel-

nen Politikbereichen und Ländern gewidmet, und institutionelle Veränderungen im 

Zeitverlauf untersucht. 
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Wie Kompetenzen an nichtmajoritäre Institutionen delegiert werden, ist in der poli-

tikwissenschaftlichen Forschung intensiv untersucht worden. Einen zentralen Stel-

lenwert nahm dabei das Konzept der formalen Unabhängigkeit ein, das als empiri-

scher Annäherungswert an die Art des Delegationsverhältnisses verstanden werden 

kann: ein niedriges Maß an Unabhängigkeit entspricht eher der Agentenlogik, ein 

hohes Maß eher der Treuhänderlogik. Methodisch sind quantitativ vergleichende 

Untersuchungen zu unabhängigen Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern 

und Sektoren (Gilardi 2002) durch die frühere ökonomische Forschung zu unab-

hängigen Zentralbanken (Cukierman et al. 1992) inspiriert. Gilardi operationalisierte 

die Dimensionen formaler Unabhängigkeit auf der Basis von messbaren Einzelindi-

katoren, die er dann zu einem linearen Index auf einer Skala zwischen 0 (keine Un-

abhängigkeit) und 1 (maximale Unabhängigkeit) aggregierte. Diese methodische 

Vorgehensweise wurde vielfältig angewandt zur Untersuchung von unabhängigen 

Regulierungsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene (Elgie & McMenamin 

2005; Gilardi 2005; Wonka & Rittberger 2010). Ziel dieser vergleichenden Untersu-

chungen ist es, Muster der formalen Unabhängigkeit insbesondere im Länder- und 

Sektorenvergleich zu erfassen. In konzeptueller und methodischer Hinsicht ergaben 

sich in der Folge Kontroversen über eine angemessene Operationalisierung des 

Konzeptes der (formalen) Unabhängigkeit, und alternative Ansätze wurden in die-

sem Zusammenhang entwickelt (Hanretty & Koop 2012). Aus politikwissenschaftli-

cher Sicht unbefriedigend erschien aber insbesondere der Fokus auf formalrechtli-

chen Kriterien, die die tatsächliche Praxis und informelle Prozesse berücksichtigen. 

Hier wurden Versuche angestellt, die de facto Unabhängigkeit entsprechend zu 

konzeptualisieren und zu operationalisieren, was beispielsweise in die Anwendung 

von QCA-Techniken mündete (Maggetti 2007). Aus einer soziologisch-

institutionalistischen Perspektive wurde grundsätzlicher die Diffusion des institutio-

nellen Modells unabhängiger Regulierung empirisch erfasst (Jordana et al. 2011), 

um der These des global diffundierenden regulativen Kapitalismus Nachdruck zu 

verleihen (Levi Faur 2005). Neben diesen quantitativ orientierten Studien haben sich 

zahlreiche politikwissenschaftliche Publikationen der qualitativen Analyse einiger 

weniger Fälle gewidmet. Hierbei wurden neben dem Verhältnis zwischen der politi-

schen Arena und den unabhängigen Behörden (Thatcher 2005; Eckert 2010) auch 
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die Beziehungen zwischen den Regulierern und den regulierten Marktteilnehmern 

detailliert untersucht (Coen 2005), oder zwischen diesen beiden Polen als ‚interme-

diäre‘ Institutionen konzeptualisiert (Braun 1993). Der Beitrag dieser Vergleichs- 

und Einzelfallstudien lag beispielsweise darin, aus einer historisch-

institutionalistischen Perspektive Veränderungen im Zeitverlauf nachzuvollziehen 

oder komplexe Konstellationen im europäischen Mehrebenensystem zu erfassen 

(z.B. Thatcher & Coen 2008). 

 

4.2. Ökonomischer Kommentar 

Bereits in der Darstellung der politikwissenschaftlichen Sicht im vorigen Kapitel 

wurde deutlich, dass diese auch auf ökonomischen Grundlagen beruht, insbeson-

dere auf den Strömungen der sog. Neuen Politischen Ökonomie (bzw. Public 

Choice) und der Institutionenökonomik. Auch wenn diese nicht im Zentrum des 

industrieökonomisch geprägten Denkens der (Mainstream) Wettbewerbs- und Re-

gulierungsökonomik stehen, so gibt es freilich ökonomische Literatur, welche sich 

mit solchen Fragestellungen befasst. Diese wird oftmals als komplementär zur Wir-

kungsanalyse betrachtet (Budzinski 2008a, 2013c). Eine deutliche Übereinstim-

mung zwischen der wirtschafts- und politikwissenschaftlichen Sicht gibt es dabei in 

einem ersten Feld, nämlich der Frage der Unabhängigkeit von Wettbewerbs- und 

Regulierungsbehörden, auch wenn – der Diskussion um Geldwertstabilität und 

zentrale Notenbanken folgend – hier in der Ökonomik eher die Outputlegitimität im 

Fokus steht (Duijm 1999; Budzinski 2013b). Der Gedankenwelt der Public Choice-

Forschung folgend wurde zweitens insbesondere in der US-amerikanischen Litera-

tur die Frage nach den Eigeninteressen von Regulierern sowie möglichen Problemen 

eines regulatory capture gestellt (für eine neuere Zusammenfassung der eher radi-

kalen Positionen siehe McChesney et al. 2015), woraus sich einerseits eine starke 

und durchaus auch radikale Deregulierungsströmung speiste (basierend auf der 

theoretischen und empirischen Erkenntnis, dass selbst dort, wo theoretisch durch 

Regulierung Wohlfahrtsvorteile erzielt werden können, reale Regulierung durch rea-

le Regulierer oftmals eher zu Verschlechterungen führen; Haucap et al. 2013), an-

dererseits aber auch Regulierungsinnovationen wie die Konzepte der Anreizregulie-

rung oder der Sunsetregulierungen hervorgingen. 
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Ein drittes institutionelles Thema, das auch von ökonomischer Seite analysiert wird, 

ist die Kompetenzabgrenzung zwischen Behörden, beispielsweise zwischen Regulie-

rungs- und Wettbewerbsbehörden (bspw. Haucap & Uhde 2008) oder auch im Hin-

blick auf Zentralität und Dezentralität von Regulierungen (bspw. Heine & Kerber 

2007). In Verbindung mit dem aus der Politikwissenschaft importierten Thema der 

Mehrebenengovernancesysteme spielen Fragen der Kompetenzabgrenzung insbe-

sondere auch bei der Diskussion um internationale Wettbewerbspolitikprobleme 

und -institutionen eine wesentliche Rolle (bspw. Budzinski 2015). Schließlich sei 

viertens noch auf einen Themenkomplex verwiesen, der sowohl rechts- und wirt-

schafts- als auch politikwissenschaftliche Aspekte enthält: bei der Frage, wie wett-

bewerbspolitische Regeln und Verfahren ausgestaltet werden sollten, ist in jüngerer 

Zeit eine ökonomische Literatur entstanden, welche die alte juristische Dichotomie 

zwischen Per se-Regeln und Rule-of-Reason-Standards um neue inhaltliche wie auch 

modelltheoretische Facetten bereichert (bspw. Christiansen & Kerber 2006; Kerber 

et al. 2008; Budzinski 2010; Brennan 2014). Dahinter steht letztendlich die auch 

politikwissenschaftlich relevante Frage nach dem Trade-off zwischen allgemeinen 

Regeln und Einzelfallbesonderheiten. Innerhalb der Ökonomik ist hiermit die sog. 

Law & Economics-Strömung angesprochen (Budzinski und Haucap 2015). Hinsicht-

lich der Methoden gewinnt in der Ökonomik auch in diesen Bereichen die empiri-

sche, ökonometrische Wirtschaftsforschung an Boden (bspw. Voigt 2011, 2013). 

 

5. Schlussfolgerungen 

Die eingangs erwartete Komplementarität einer ökonomischen und politikwissen-

schaftlichen Sichtweise auf Wettbewerb und Regulierung hat sich im Laufe unseres 

interdisziplinären Beitrages bestätigt und substantiell verfestigt. Die Wettbe-

werbsökonomik ermöglicht in ihrer modernen Hauptströmung eine ausdifferenzier-

te Wirkungsanalyse von Unternehmensstrategien in den diversen Teilbereichen der 

Wettbewerbspolitik, also der Kartellpolitik, der Fusionskontrolle und der Miss-

brauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen. In ähnlicher Weise fokus-

siert die Regulierungsökonomik darauf, Regulierungsnotwendigkeit zu identifizie-

ren (Theorie des Marktversagens) und zu untersuchen, welche Regulierungsinstru-

mente zu effizienten, wohlfahrtsteigernden Ergebnissen führen. In beiden Berei-
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chen ist dabei eine umfangreiche Literatur entstanden, welche die große Vielfalt 

von Wettbewerbs- und Regulierungsproblemen reflektiert und teilweise bis auf die 

Ebene der Modellierung der Besonderheiten einzelner Fälle ins Detail geht. Daher 

war es uns auch in diesem Beitrag nicht möglich, diese Literatur in all ihren Facet-

ten darzustellen und aufzuführen, sondern wir mussten uns überwiegend auf den 

Verweis auf zusammenfassende Übersichtsbeiträge beschränken. Gemäß der Zent-

ralität des Gegenstandes ist die Wettbewerbs- und Regulierungsökonomik aus in-

terdisziplinärer Perspektive äußerst kleinteilig ausgerichtet und methodisch ausge-

reift. 

 

Hingegen sind politikwissenschaftliche Reflektionen zur Wettbewerbspolitik ein  

eher unterentwickeltes Feld, das aus Sicht diverser Subdisziplinen einen zentraleren 

Stellenwert in der Forschung verdient: in der vergleichenden Politikwissenschaft 

können die institutionellen Ausprägungen im Länder- und Sektorenvergleich aus 

qualitativer wie auch quantitativer Sicht stärker Berücksichtigung finden - hier ha-

ben unabhängige Regulierungsbehörden und Regulierungsregime im Fokus der 

Analyse gestanden. In der vergleichenden, sowie internationalen politischen Öko-

nomie sollten die Rückwirkungen einer expandierenden und diffundierenden Wett-

bewerbspolitik auf nationale Ökonomien sowie auf das internationale ökonomische 

System vermehrt in den Blick genommen werden, auch jenseits einer dezidiert kriti-

schen Analyse. Generell bietet sich ein Fokus auf die politische Steuerung von Un-

ternehmensstrategien im Rahmen der Wettbewerbspolitik an, die bis dato zu sehr 

als Variante der regulativen Politik mitbehandelt wurde und als eigenständiges Un-

tersuchungsfeld weitgehend den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften überlassen 

wurde. Hingegen haben Institutionen und Prozesse dessen, was durch die Regulie-

rungsökonomik abgedeckt wird, viel stärker im Fokus der politikwissenschaftlichen 

Untersuchung gestanden. Dies zeigt sich schon darin, dass das Adjektiv ‚regulativ‘ 

zur Charakterisierung zentraler Konzepte wie Policy, Staat, Kapitalismus und Gover-

nance vielfach Verwendung fand. Politikwissenschaftlerinnen haben die Delegation 

von Regelungskompetenzen an nichtgewählte Institutionen aus delegationstheore-

tischer und institutionalistischer Perspektive intensiv untersucht, und deren Konse-

quenzen für die Legitimität politischer Prozesse erörtert. Der empirisch-analytische 
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Zugriff war dabei weitaus mehr auf den Vergleich ausgerichtet als in der Ökonomik, 

wobei als Vergleichseinheiten Länder, Politikbereiche, oder auch Politikebenen un-

tersucht wurden. Von besonderem Interesse ist dabei die Verlagerung von regulie-

rungs- wettbewerbspolitischen Kompetenzen auf die europäische oder internatio-

nale Ebene im Mehrebenenkontext. Letzterer findet auch zunehmend in der Öko-

nomik Beachtung. Weitere Schnittmengen mit der Ökonomie ergeben sich vor al-

lem im Bereich der Neuen Politischen Ökonomie und der Institutionenökonomik. 

Hier werden ähnliche Themen wie in der Politikwissenschaft thematisiert (Unab-

hängigkeit von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden, Politökonomie der Regu-

lierer, institutionelle Schnittstellen in Mehr-Ebenen-Regulierungs- oder Wettbe-

werbspolitiksystemen, etc.), allerdings mit ökonomischen Methoden und mit Blick 

auf Wohlfahrtsziele und Effizienzwirkungen. 

 

Schließlich bleibt abschließend festzuhalten, dass sich ein interdisziplinärer Blick auf 

die Problematik Wettbewerb und Regulierung nicht auf die wirtschafts- und poli-

tikwissenschaftlichen Perspektiven beschränken kann und sollte. Hinzukommen 

muss die rechtswissenschaftliche Perspektive, da sowohl Wettbewerbspolitik als 

auch Regulierung stets die Anwendung und Durchsetzung von Rechtsnormen im-

plizieren und ein erheblicher Teil des realwissenschaftlichen Phänomens Wettbe-

werb und Regulierung durch juristische Erwägungen und Aspekte bestimmt wird. 

Dies gilt gerade auch für normative Aussagen der Ökonomik und der Politikwissen-

schaft, welche nicht selten an juristische Grenzen stoßen. Umgekehrt bedarf natür-

lich auch die rechtswissenschaftliche Sicht der Kenntnis wirtschaftswissenschaftli-

cher Wirkungen und politikwissenschaftlicher Erkenntnisse, um den Bezug zu den 

durch Wettbewerbspolitik und Regulierung zu lösenden Problemen nicht zu verlie-

ren. 
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